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und Prädikatsbegriff, die doppeltfunktionierende Kopula auf, die im posi¬
tiven Urteil zunächst eine positiv zusetzende, im negativen eine negativ
abspreizende Hinbeziehung ausübt und dann in beiden Fällen die gleiche
Behauptungsfunktion abschließend darüberlegt. Die Kopula ist also in allen
Urteilen, den positiven sowohl als auch den negativen, der Vollzieher einer
Doppelfunktion, von denen die positive oder negative Hinbeziehung die
primäre und untergelegte, die Behauptungsfunktion die sekundäre und ab¬

schließend übergelegte ist.
So wie das positive Urteil auf Grund seines Anspruches aufWahrheit zwar

nicht bedeutungsidentisch, aber doch äquivalent mit demjenigen Wahrheits-
urteil ist, das von ihm behauptet, daß es wahr sei, so ist auch das negative
Urteil auf Grund des Wahrheitsanspruches, der auch ihm nicht fehlt, zwar
nicht bedeutungsidentisch, wohl aber äquivalent mit demjenigen Wahrheits¬
urteil, das von ihm behauptet, daß es wahr sei. Außerdem ist das negative
Wahrheitsurteil, das von dem positiven Urteil behauptet, es sei nicht wahr,
äquivalent dem schlichten negativen Urteil; und das negative Wahrheits¬
urteil, das von dem negativen Urteil behauptet, es sei nicht wahr, äquivalent
dem schlichten positiven Urteil. In Formeln ausgedrückt ergeben sich also
folgende Äquivalenzen:

1. »S ist P« äquivalent »Das Urteil >S ist P< ist wahr«;
2. »S ist nicht P« äquivalent »Das Urteil >S ist nicht P< ist wahr«;
3. »Das Urteil >S ist P< ist nicht wahr« äquivalent »S ist nicht P«;
4. »Das Urteil >S ist nicht P< ist nicht wahr« äquivalent »S ist P«.

Die Qualität derUrteile betrifft die primäre , d. h. die Hinbeziehungsfunktion
der Kopula. Auch die zweite , d. h. die Behauptungsfunktion kann bestimmte
verschiedene Differenzierungen annehmen, durch die sich die Modalität des
Urteils bestimmt.

SIEBENTES KAPITEL

DIE SOGENANNTE MODALITÄT DES URTEILS

Die sprachlichen Sätze, in denen die bestimmte Modalität eines Urteils mit
zum Ausdruck kommt, sind im allgemeinen mehrdeutig. Nahe beieinander
liegen die logischen Modalitäten des Urteils , die ontologischen Modalitäten
des Sachverhalts sowie die psychologischen Modalitäten des Behauptens .


